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Wir begleiten Sie, wenn Sie
 Ihre Kinder noch nie oder schon lange 
nicht mehr gesehen haben und sie (wieder) 
kennenlernen wollen

 in einer entspannten Umgebung mit Ihren 
Kindern in Ruhe etwas Zeit verbringen möchten

 Streit mit dem anderen Elternteil befürchten und 
aus dem Weg gehen wollen

 (weitere) gerichtliche Auseinandersetzungen 
vermeiden möchten.

Arbeiterwohlfahrt 
Düsseldorf
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Düsseldorf
Familienglobus gGmbH

Fachberatungsstelle 

In Kooperation mit dem Jugendamt  
der Landeshauptstadt Düsseldorf

Begleiteter Umgang

U
Haltestelle

Düsseldorf Oberbilk

H
Karl-Geusen-Straße

Kölner Straße

M
indener Straße Ro

ns
do

rf
er

 S
tr

aß
e

Oberbilker

B8

Allee

Wenn Sie mit uns reden wollen und Fragen haben:

Begleiteter Umgang

Oberbilker Allee 287 (rechter Eingang. 3. Etage)

40227 Düsseldorf

Tel.: 0211 60025-2206

Fax: 0211 60025-2209

Mail: begleiteter.umgang@awo-duesseldorf.de

www.awo-duesseldorf.de

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

S-Bahn-Haltestelle D-Oberbilk: S1 und S6

U-Bahn: U74, 77, 79

Straßenbahn: 705

Sie finden uns auch auf Facebook:
fb.com/awoduesseldorf



Sie leben von Ihrer Partnerin/
Ihrem Partner getrennt,  
aber Sie haben gemeinsame 
Kinder, die Sie lieben.
Sie möchten gerne

 Ihre Kinder regelmäßig sehen

 Verantwortung für Ihre Kinder übernehmen

 alles in Ihrer Macht Stehende tun, damit es Ihren 
Kindern gut geht

Sie sind dazu bereit
 professionelle Hilfe zu akzeptieren

 Streitigkeiten mit dem anderen Elternteil nicht 
vor den Kindern auszutragen

 die Gefühle aller zu respektieren, die sich am 
Begleiteten Umgang beteiligen

 sich an Absprachen mit dem anderen Elternteil 
zu halten, die im Interesse Ihrer Kinder sind

Dann kann der  
Begleitete Umgang (BU)  
das Richtige für Sie sein.
Melden Sie sich bei uns, wenn

 Sie gemeinsam mit dem anderen Elternteil der 
Meinung sind, dass der Begleitete Umgang gut 
für Sie und Ihre Kinder ist

 das Familiengericht eine BU-Maßnahme 
bestimmt hat

 das Jugendamt mit Ihnen und dem anderen 
Elternteil vereinbart hat, eine Maßnahme 
durchzuführen


